
folge, in welcher die Antrüge zur Abstimmung ge­
langen sollen.

Bei Wahlen findet, insofern sie nicht einstimmig 
durch Zuruf erfolgen, geheime Abstimmung durch 
Stimmzettel statt.

Im übrigen bestimmt der Vorsitzende die Art 
der Abstimmung.

8 32.

Bei Wahlen entscheidet im Jatle der Stimmen­
gleichheit das Los.

8 33.

Das Protokoll über die Generalversammlung ist von 
dem Vorsitzenden der Versammlung zu unterzeichnen.

Hilel IV
Vilanz, Gewinnverteilung und 

Reservefonds.

8 34.

Das Geschäftsjahr läuft vorn 1. Januar bis zürn 
31-. Dezember.

Die Bilanz ist auf den 31. Dezember zu ziehen. 

8 35.

Der Reingewinn ist wie folgt zu verwenden: 
l . Arr den Reservefonds ist ein von dem Auf­

sichtsrat zu bestimmender Betrag bis 10 "/g 
— jedoch mindestens 50/0 — zu überweisen.


